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GUINEA: ASYLRECHTLICHE LAGE UND IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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GUINEA

12 Millionen Einwohner

Unabhängig von Frankreich seit 1958
Währung: GNF (getrennt vom CFA)
Präsident: Alpha Condé (seit 2010, wiedergewählt 2020)

Lingua Franca: Französisch
Ethnische Gruppen: 40% Fula, 23% Mandinka, 21.2% Susu, 7.8% 
Kpelle, 6.2% Kissi, 5.6% andere

Laut UN nr. 142 von 212 nach BIP (2019)
Analphabetismus: 58.8% (2020)
Jungenarbeitslosigkeit: 80%
Bevölkerung unter die Armutsgrenze: 55%
Prävalenz von FGM_C: 94.5% der Frauen unter 50 (2018)
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GUINEISCHE ASYLANTRAGSTELLER IN DEUTSCHLAND

Guineische Asylantragssteller werden nach dem EASY-System verteilt nach:

●Berlin
●Baden-Würtemberg
●Hessen
●Niedersachsen
●Nordrhein-Westfalen
●Hamburg
●Thüringen
●Bremen
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GUINEISCHE ASYLANTRAGSTELLER IN DEUTSCHLAND
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BAMF Entscheidungen 2020:

● 1268 Erstanträge
● 243 Folge- und Zweitanträge
● 194 Anträge von UMF

GUINEISCHE ASYLANTRAGSTELLER IN DEUTSCHLAND

BAMF Entscheidungen 2020 Ingesamt Ohne Familienasyl

Asylanerkennung 32 (1.89%) 29 (1.91%)

Flüchtlingsanerkennung 274 (16.25%) 120 (7.93%)

Subsidiärer Schutz 101 (5.99%) 85 (5.61%)

Abschiebungsverbot 97 (5.75%) 97 (6.41%)

Materielle Ablehnungen 1182 (70.1%) 1686 (78.12%)

Bereinigte Schutzquote 29.89% 21.87%
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GUINEISCHE ASYLANTRAGSTELLER IN DEUTSCHLAND
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Im Jahr 2020 hatten nur 2 % der volljährigen guineischen Asylerstantragsteller in Deutschland Identitätspapiere.

Am 31. Dezember 2020 lebten:
● 4055 Menschen aus Guinea in Deutschland mit einer Aufenthaltsgestattung. 
● 1224 Geduldeten aus Guinea mit einer Arbeitserlaubnis
● 100 Geduldeten aus Guinea mit einem Arbeitsverbot
● 232 Geduldeten aus Guinea mit einer Arbeitserlaubnis “nach Zustimmung der Ausländerbehörde”

Achtung: diese Zahlen haben sich 2021 wahrscheinlich erheblich geändert.

GUINEISCHE ASYLANTRAGSTELLER IN DEUTSCHLAND
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Personalausweis:

Der alte Personalausweis (“Carte d’identité”) enthält keine biometrischen Daten und gilt in Deutschland nicht als 
Identitätsnachweis.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Personalausweis:

Der neue Personalausweis (“Carte d’identité Cedeao”) wird seit Anfang 2021 erteilt. Er enthält biometrischen Daten und sollte in 
Deutschland als Identitätsnachweis gelten (I.S.d. §60c und §60b AufenthG).

Dieser Ausweis ist nur in Guinea, und von der Polizei erteilt. Vorher muss der Antragssteller eine digitale Geburtsurkunde beim 
Rathaus abholen, und braucht dafür eine Geburtsurkunde und eine Meldebescheinigung.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Geburtsurkunde:

Jede Geburt muss dem Standesamt ("Etat Civil") innerhalb einer Frist 
gemeldet werden. In diesem Fall erhalten die Eltern eine Geburtsurkunde. 
Von dieser Geburtsurkunde können auch später Kopien ausgestellt werden.

Guineische Geburtsurkunden gelten in Deutschland nicht als 
Identitätsnachweis.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Ersatzurteil:

Wurde die Geburt nicht angezeigt, kann ihre Eintragung nur 
noch vom Gericht übernommen werden. Die Anwesenheit der 
zu registrierenden Person ist nicht erforderlich. Die 
Registrierung erfolgt beim Gericht des Geburtsortes auf 
Grundlage der Aussagen von zwei Zeugen (nicht unbedingt 
Verwandte).

Diese Ersatzurteile ("Jugement supplétifs") sind keine 
Identitätsnachweise.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Auszug aus dem Personenstandsregister:

Nach Vorlage des Ersatzurteils beim Standesamt erfolgt eine 
Eintragung der Geburt in das Personenstandsregister. Die 
eingetragene Person erhält keine Geburtsurkunde, sondern einen 
Auszug aus dem Personenstandsregister ("Extrait du registre de l'état 
civil").

Diese Auszüge sind zwar für die guineischen Behörden ausreichend 
und dienen als Geburtsurkunde, werden aber von den deutschen 
Behörden nicht als Identitätsnachweise angesehen.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Reisepass:

Der neue guineische Reisepass ist biometrisch. Bisher wurde er 
auschliesslich in Guinea erteilt.

Aber:
● Seit dem 22 April 2021 stellt die Botschaft in Paris Pässe aus.
● Seit dem 19 Mai 2021 werden Mitarbeiter der Botschaft in Berlin für die 

Ausstellung von Pässen geschult. Wann sie damit beginnen, ist noch nicht 
bekannt.

Die Anforderungen in Berlin werden voraussichtlich die gleichen sein wie in 
Paris:
● Kopie der Geburtsurkunde bzw. Auszug aus dem Personenstandsregister
● Kopie der Konsularkarte
● 125 € für einen 5-jährigen Pass, 250 € für einen 10-jährigen.

Der guineische Pass gilt in Deutschland als Identitätsnachweis.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Konsularkarte:

Die Konsulatskarte weist die Anmeldung bei der Botschaft in Berlin nach. Sie ist als Identitätsnachweis betrachtet und 
ermöglicht daher eine Ausbildung- oder Beschäftigungsduldung. Menschen mit einer Konsularkarte erhalten auch keine 
“Duldung Light” (§60b AufenthG).

Erteilungsvoraussetzungen:
● formloser Antrag
● Kopie der Geburtsurkunde oder des Jugement Supplétif
● Kopie der Aufenthaltsgestattung, Duldung oder Aufenthaltstitel
● Kopie der Meldebescheinigung
● zwei Passbilder
● 25 € (und 5 € für das Porto)

Die Konsularkarte kann per Post beantragt werden.
Eine persönliche Vorsprache bei der Botschaft ist nicht notwendig.
Ausstellungszeit: etwa ein Monat.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Titre de voyage:

Dieses Laissez-Passer ist kein Identitätsnachweis sondern ermöglicht die Rückkehr nach Guinea von Menschen, die keinen 
Pass haben.

Erteilungsvoraussetzungen:
● formloser Antrag
● Kopie der Geburtsurkunde oder des Jugement Supplétif
● Kopie der Aufenthaltsgestattung, Duldung oder Aufenthaltstitel
● zwei Passbilder
● 45 € (und 5 € für das Porto)

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE.
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Identitätsnachweise und Abschiebungen.

Am 6. Februar 2019 ist der 2018 Abkommen zwischen Deutschland und Guinea in Kraft getreten.

In Artikel 4 dieses Abkommens heißt es:
● Guinea muss die Abschiebung von Personen mit Reisepässen oder Passersatzpapieren akzeptieren.
● die Botschaft muss innerhalb von 30 Tagen nach Bestätigung der Staatsangehörigkeit Laissez-passer ausstellen, die eine 

Abschiebung ermöglichen (z.B. nach der Ausstellung einer Konsularkarte oder nach einer Delegationvorführung).

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE UND DAS AUFENTHG.
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Delegationsvorführungen

Gemäß § 60b Abs. 3 und § 82 Abs. 4 AufenthG ist es ausreisepflichtige guineische Staatsangehörigen zumutbar und kann von 
der Ausländerbehörde angeordnet werden, mit einer Delegation von “Experten” zu sprechen, um die Staatsangehörigkeit zu 
bestätigen.

Die Verpflichtung der Vorsprache mit dieser Delegation gilt als “konkrete Maßnahme zur Aufenthaltsbeendigung” i.S.d. §60c 
Abs. 5 (Auschlussgrund der Ausbildungsduldung).

Bei nicht-Mitwirkung kann zu einer zwangsweisen Vorführung, Ausweisung und ggf. Zwangsgeld führen.

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE UND DAS AUFENTHG.
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Identitätsnachweise, Duldungen und Aufenthaltstitel.

In der jetztigen Situation (die Botschaft stellt noch keine Reisepässe aus), reicht die Konsularkarte als Identitätsnachweis und 
ermöglicht die Beschäftigung (§ 60a Abs. 6 und § 60b AufenthG), die Ausbildungsduldung (§ 60c) und die 
Beschäftigungsduldung (§ 60d).

Die Konsularkarte erfüllt aber die Passpflicht nicht (§3 AufenthG). Daher reicht sie nicht für die Erteilung eines Aufenthaltstitel 
(zum Beispiel §19d, §25a, §28… AufenthG).

GUINEISCHE IDENTITÄTSDOKUMENTE UND DAS AUFENTHG.



Veranstaltungsreihe Identitätsklärung 

–

Länderfokus Gambia



Aktuelle asylrechtliche Beurteilung

§ Auswärtiges Amt, Lagebericht Gambia (Juli 2019)

o Keine asylrelevante staatliche Repression mehr
o Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit gewährleistet
o Religions- und Weltanschauungsfreiheit gewährleistet
o Keine Folter
o Kein Verschwindenlassen
o Keine Repressionen durch Dritte 



Aufenthaltsperspektiven

Asylentscheidungen 

BAMF:

Gambische 

Erst-Antragsteller

2019 2019 2020 2020

Gesamtzahl 1.700 1.216

Davon UMF 39 26

Asyl/GFK-Status 43 1 47 1

Subsidiärer Schutz 1 0 11 1

Nationale
Abschiebungsverbote

36 10 27 6

Gesamtschutzquote (in 

Prozent)

4,7% 28,2% 6,99% 30,7%



Welche Wege zur Passbeschaffung bzw. 
Identitätsklärung gibt es? 

§ ECOWAS-Reisepass

• Biometrisch
• Seit 2014
• Nur über persönliche 

Vorsprache in Gambia
§ Gambischer Pass

• Sog. Proxy-Pass
• Maschinenlesbar
• Über Dritte in Gambia 

à Beide werden nur in Gambia 
selbst ausgestellt

à Honorarkonsulate in Stuttgart 
bzw. Köln stellen nicht aus

à Botschaft in Brüssel

„ECOWAS“

„Proxy“



Welche Wege zur Passbeschaffung bzw. 
Identitätsklärung gibt es? 

§ Proxy-Pass

• Bevollmächtigte Person in Gambia erforderlich (Verwandte, Bekannte, 
Rechtsanwält:innen, 

• Gambia-Helfernetz BaWü kann vermitteln: https://helferkreis-
breisach.de/gambia-helfernetz

§ Dokumente

• Antragsformular (erhältlich im Immigration Department) 
• Originalunterschrift der antragstellenden Person /Vollmacht 
• Offizielles Dokument mit Geburtstag und -ort und Namen
• Original oder Kopie eines Identitätsdokuments eines Elternteils oder 

anderer Verwandter 
• Kopie der Duldung 



Welche Wege zur Passbeschaffung bzw. 
Identitätsklärung gibt es? 

§ Beschaffung Geburtsurkunde

• Beantragung und Ausstellung bei Gesundheitszentren mit „Public 
Health Office“, unabhängig vom Geburtsort

• bevollmächtigte Person/Vollmacht/Identitätsdokument 
• Angaben der antragstellenden Person, Vor- und Nachname des Vaters 

und der Mutter, Beruf des Vaters
• Dokument aus der frühen Kindheit („child welfare record“, „infant

welfare card“; „Mutterpass“
ODER 
• schriftliche Bestätigung (Birth’s attestation) durch den „Alkalo“ 

(Bürgermeister:in am Geburtsort): Bestätigung durch nahe 
Verwandte, den Alkalo selbst oder eine andere Person aus dem 
Geburtsort erforderlich

àBeweiswert in Deutschland ungewiss!



Welche Mitwirkungshandlungen werden als 
„ausreichend“ und „glaubhaft“ anerkannt? 

§ Problematik der Anerkennung gambischer Urkunden

• Gambische Urkunden in der Regel formal echt, kaum 
Totalfälschungen 

• Aber keine inhaltliche Prüfung durch ausstellende Behörde!
• „Eine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit einer solchen Urkunde 

kann im Wege der Befragung von Referenzpersonen zwar 
vorgenommen werden, ergibt aber in den meisten Fällen keine 
eindeutigen Ergebnisse“ (Merkblatt Auswärtiges Amt, 
(https://dakar.diplo.de/blob/1987100/96358140394432510d3633b4fd400639/info-deutsche-service-urkunden-

gmb-data.pdf

§ Anerkennung von Proxy-Pässen?

• BaWü: Ja! 
• BaWü verlangt Proxy-Pässe bereits bei Ausbildungsduldungen, nicht 

erst bei Aufenthaltstitel



Rückführungsabkommen? Botschaftsanhörungen?

§ Rückführungsabkommen?

• Meines Wissens nicht.

§ Ausreisepflichtige: 

• BaWü: 4.932, Bremen: 174, Berlin: 76

§ Abschiebungen: 

• 2017: 31, 2018: 144, 2019: 61, 2020: 42



Rückführungsabkommen? Botschaftsanhörungen?

§ Vorsprache vor Delegationen aus Gambia:

2019 2020

Einladungen 136 137
Erschienen 88 58
Bestätigung Staatsangehörigkeit 41 30
Ausstellung Rückkehrdokumente 56 30
Quelle:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/252/1925290.pdf



Rückführungsabkommen? Botschaftsanhörungen?

§ Vorsprache vor Delegationen aus Gambia:

• Ablauf?
• Teilnahme ehrenamtlicher Betreuer/Anwalt 

möglich
• Termine: vermutlich im Juni 2021 in Berlin



Veranstaltungsreihe Identitätsklärung 
–

Länderfokus Gambia

§ Vielen Dank an Maren  Schulz vom 
Flüchtlingsrat  Baden-Württemberg:

„ARBEITSHILFE Passpflicht, Mitwirkungspflicht 

zur Passbeschaffung und Identitätsklärung am 

Beispiel Gambia“

https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-03_Passpflicht-
Mitwirkungspflicht-z-Passbeschaffung-und-Identitaetsklaerung-am-Bsp-Gambia_FR-BW.pdf



 

 

VA Identitätsklärung Länderfokus Gambia, Guinea, Nigeria 
 

Guinea 
Referent: Nicolas Chevreux (AWO Mitte) 
 

- Die meisten Menschen aus Guinea haben keine Papier (lt. BAMF hatten 2020 98% 

gar keine Papiere; Ende 2020 nur 100 geduldete Menschen in Deutschland mit 

Arbeitsverbot (Zahlen verwunderlich, vermutlich wesentlich mehr) 

 

- Ausweis – Plastikkarte, ohne biometrischen Daten: wird nicht anerkannt in D (sieht 

man sehr viel) 

 

- neuer Ausweis mit biometrischen Daten wurde vor wenigen Monaten eingeführt; 

wie in allen Staaten der CEDEAO (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft) – 

sieht man bisher kaum; scheint relativ einfach ihn vor Ort zu bekommen; Ablauf: 

digitale Geburtsurkunde wird durch Polizei ausgestellt –> mit Meldebescheinigung 

und digitaler Geburtsurkunde bekommt man im Rathaus den Ausweis 

 

- Geburtsurkunde: sehen nicht immer gleich aus (!); Geburten werden beim 

Standesamt kurz nach Geburt angezeigt und Geburtsurkunde wird ausgestellt; 

Kopien bei Standesämter relativ leicht zu bekommen – gilt nicht als 
Identitätsnachweis 

 

- Geburt wurde nicht angezeigt, Menschen haben keine Geburtsurkunde: 

Ersatzurteil  (Text nicht immer gleich, Formatierung immer sehr ähnlich) kann beim 

lokalen Gericht beantragt werden; keine hochpersönliche Anwesenheit erforderlich, 

sondern Antrag kann durch Dritte gestellt werden, zusätzlich müssen zwei Zeugen 

(irgendjemand) mit vorsprechen und Ort und Datum der Geburt bezeugen; nach 

Vorlage Ersatzurteil bei Standesamt wird Person durch dieses in 

Personenstandsregister/ Geburtenregister eingetragen; scheint relativ leicht 

umsetzbar zu sein, viele bringen das in die Beratung - kein Identitätsnachweis 

 

- Reisepass: biometrisch Standard CEDEAO; seit 5 Wochen stellt Botschaft in 

Frankreich Pässe aus; seit zwei Wochen sind Mitarbeiter der Botschaft in Berlin 
geschult Pässe auszustellen – es wurde nicht angekündigt, ab wann Pässe 

ausgestellt werden; fängt nächste Jahr sicher spätestens an  

 

Voraussetzung: Kopie Geburtskunde oder Eintragung Personenstandsregister + 

Konsulatskarte + 125 Euro (250 für 10 Jahre) – gilt als Identitätsnachweis  

 

Reisepass nur in Guinea zu bekommen, ist teuer funktioniert aber; wird sich ändern 

wenn die Botschaft Pässe ausstellt; wahrscheinlich kommt es dann zu Downgrade 

der Konsulatskarte (HINWEIS: SEIT JULI 2021 WERDEN IN DER GUINEISCHEN 
BOTSCHAFT IN BERLIN REISEPÄSSE AUSGESTELLT) 

 



 

 

- Konsulatskarte: bekommt man in Botschaft in Berlin, sagt aus, dass man sich bei 

Botschaft registriert hat und guineische Staatsbürgerschaft hat; Plastikkarte 

 

Voraussetzung: Kopie Geburtsurkunde oder Personenstandsregister (Foto 

whatsapp reicht auch) + Aufenthaltspapier (N hat auch schon GÜB geschickt, keine 

Empfehlung) + 22 Euro und Meldebescheinigung – geht schnell, kann auch per 

Post beantragt werden (5 Euro in bar dazu) – Konsulatskarte gilt als 

Identitätsnachweis 
 
Abschiebung möglich einen Monat nach Erhalt der Konsulatskarte -> Nicholas weiß 

von keinem Fall in dem das passiert ist  

 

- Laissez Passer: kann zur freiwilligen Rückreise beantragt werden 

 

- Botschaftsvorführung in ABH: durch Delegation aus Guinea für ausreisepflichtige 

Menschen; sehr intransparent; ohne Beistand/Anwalt; dort bekommen Menschen 

i.dR. Laissez Passer, um abgeschoben zu werden  

(P) Anordnung hin zu gehen ist im Rahmen der Mitwirkungspflicht  
 

Fragen: 

 

F: Lassen sich Erfahrungen zur Passbeschaffung in Guinea auf Guinea – Bissau 

übertragen?  

A: Wahrscheinlich nicht, da zwei unterschiedliche Länder 

 

F: Wie wurde erreicht, dass in Berlin die Konsularkarte genügt zur Identitätsklärung? Bei 

uns erkennen dies die Ausländerbehörden nicht an zur Identitätsklärung (in NRW 

akzeptieren viele Kreise die Karte nicht)  

A: die meisten Bundesländer akzeptieren sie als Identitätsnachweis; wenn Kreise sie nicht 

akzeptieren kann und sollte gegen sie geklagt werden (in NRW akzeptieren viele Kreise 

die Karte nicht) 

Apell des Flüchtlingsrat Berlin: wendet euch an eure Flüchtlingsräte, macht politischen 

Druck 

 

F: Kann man mit Konsularkarte eine Arbeitsgenehmigung erhalten?  

A: Ja 

 

F: Mit welchen Passersatzpapieren ist eine Abschiebung durchführbar?  

A: Pass, Passersatz (guineisch kenn ich nicht), Laissez passer (entweder selbst beantragt 

oder ABH beantragt das selbst nach Bestätigung der Staatsangehörigkeit, zB nach 

Botschaftsvorführung); lt. Abkommen kann nicht nur mit Konsularkarte abgeschoben 

werden; außer einen Monat nach Erhalt, solange kann Laissez Passer beantragt und 

abgeschoben werden 

 



 

 

F: Wie lange dauert in der Praxis die Beantragung eines Passes in Guinea? Also wie 

lange müssen die Menschen nach Guinea reisen (und deshalb ja für die Zeit Urlaub 

beantragen auf ihrer Arbeit)?  

A: idR 3 - 4 Wochen; nach Unruhe nach der Wahl und Pandemie war´s problematischer, 

aber grdsl. weniger als 2 Monate 

 

F: Was kann die Position in der Beratung sein, wenn es darum geht, dass Menschen zur 

Botschaftsvorführung eingeladen wurden?  

A: Erfahrung Nicholas: fast alle die nicht zur Vorführung gegangen sind, haben schnell 

Besuch von Polizei bekommen – aber Delegation war irgendwann weg; alle die 

hingegangen sind, wurden abgeschoben; Nicholas kennt keinen Weg, mit Delegation zu 

sprechen ohne abgeschoben zu werden 

F: Person mit Duldung nach §60b AufenthG - ABH verlangt Mitwirkung, sonst keine 

Grundlage für Bleiberecht (§60d, §25a, etc.)- Person hat Angst vor Abschiebung nach 

Identitätsklärung/Vorsprache bei Botschaft > Wie würdest du beraten? 

A: kommt drauf an, was die Person zu gewinnen hat; blöd 60b zu haben, aber obwohl man 

grad nicht abgeschoben werden kann mit Konsularkarte, aber klar es gibt Restrisiko; 

Einzelfall angucken, evtl ändert es für den Moment nicht viel (wenn man zB noch kein 

deutsch spricht, keine Arbeit keine Ausbildung in Sicht – dann vllt lieber nicht mitwirken; 

für die die arbeiten / Ausbildung in Sicht haben – dann eher Restrisiko eingehen und 

davon ausgehen dass keine Abschiebungen stattfinden) 

 

F: Wenn die 4 Wochen nach der Bestätigung der Identität verstrichen sind,  ist es für die 

ABH dann nicht mehr möglich, ein Ausreisepapier zu erhalten? 

A: die Botschaft ist nicht mehr dazu verpflichtet Laissez Passer zu erteilen; so jedenfalls 

Nicholas´ Auslegung des Abkommens. 

 

F: zur Delegation: gibt es Fälle, in denen nach einem Delegationsbesuch ein 

Aufenthaltstitel (z.B. 19d) erteilt wurde, da ein Pass ausgeteilt wurde? Wir erhielten die 

Information, dass man bei einem Delegationsbesuch einen Pass beantragen kann, der 

dann von Guinea postalisch zugeschickt wird. Praxiserfahrung haben wir damit nicht.  

A: noch nie gehört, dass Pass nach besuch der Delegation erteilt wurde; gab Gerüchte 

dass Delegation nur Fingerabdrücke genommen hat und Pässe erteilt wurden; bisher war 

das aber nicht Zweck der Delegationen 

TN: NRW wurde nicht zwangsläufig abgeschoben 

Nicholas: in Berlin wird zwangsläufig abgeschoben 

 

Tipps für Material von Teilnehmenden: 

 

Für Baden-Württemberg haben wir Informationen zu Guinea hier zusammengestellt (die 

ich demnächst wieder überarbeiten muss - danke für die neuen Infos, Nicolas): 

https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2021/03/2021-02_Passbeschaffung-

Guinea.pdf 

 

Tipp: Arbeitshilfen des Thüringer Netzwerks "BLEIBdran"  Mitwirkungspflichten 

Passbeschaffung in mehreren Sprachen (Arab., Dari, Deutsch, Franz., Engl.)! 



 

 

 

https://www.asyl.net/view/detail/News/mitwirkungspflichten-bei-der-

identitaetsklaerungpassbeschaffung-fuer-menschen-mit-duldung-1/ 

 

 

 
 
Gambia 
Referent: Ronald Raiman (Xenion) 
 

- Xenion: Akinda (Projekt): Suche nach und Vermittlung von Ehrenamtlichen, die 

Vormundschaften für unbegleitete Minderjährigen übernehmen 

- Gambia und Guinea neben Afghanistan die häufigsten Länder  

- Seit Regierungswechsel von 2017 findet eine asylrechtlich relevante Verfolgung dort 

wohl nicht mehr statt, aber unsicher, ob das so ist, zumal 2020 Demos dagegen waren 

- In Deutschland werden mit Asylanträgen aus Gambia folgend umgegangen: Nur in 4,7% 

mit geringer Schutzquote in Bezug auf Gambia 

- Als Vergleich gesamt: Schutzquote von 30 % bei unbegleiteter Minderjähriger 

- Das wichtigste sind 2 mögliche Pässe: ECOWAS-Reisepass (ausschließlich durch 

persönliche Vorsprache in Gambia), Gambischer Pass (auch in/nach Deutschland zu 

bekommen):   Proxy-Pass —> in Gambia ausgestellt, ohne das die Person, für die der 

Pass ist, anwesend sein muss (geht auch über 3. Person) 

- In Deutschland gibt es in Stuttgart und Köln Honorarkonsulate sowie Botschaft in 

Brüssel. Geben selbst aber keine Pässe heraus 

- Kommentar Brigitta Varadinek, RA, Bantabaa e.V.: „Wir haben aus Brüssel bisher noch 

Ablehnungen bekommen, also schriftliche Bestätigung, dass keine Pässe ausgestellt 

werden. Ist aber schon ein bisschen länger her“ 

- Kommentar Maren Schulz, Flüchtlingsrat BaWü: „Der Honorarkonsul in Stuttgart sagt, 

dass es seines Wissens nicht möglich ist, in Brüssel (oder in einer anderen gambischen 

Auslandsvertretung) Pässe zu beantragen.“ 

- Kommentar Katrin Lehmann SOLWODI Osnabrück: „Der Honorarkonsul in Stuttgart 

sagt, dass es seines Wissens nicht möglich ist, in Brüssel (oder in einer anderen 

gambischen Auslandsvertretung) Pässe zu beantragen.“ 

 

- Proxypass über: Bevollmächtigte Person in Gambia (Verwandte, Freund*innen, 

Anwält*innen, etc.) sowie Gambia-Helfernetz BaWü (über Kontakte in Gambia können 

sie Proxy-Pässe beantragen 

- Dokumente:  

- Antragsformular sowie (eingescannte) Originalunterschrift, das sie in den Pass 

übertragen werden kann 

- Offizielles Dokument mit Geburtstag, Ort und korrektem Namen 

- Person vor Ort muss bevollmächtigt sein 

- Elternteil/anderer Verwandte muss Identitätsdokument vorhanden sein 



 

 

- Proxy-Pässe wohl relativ schnell und gut zu beantragen 

- Wenn Geburtsurkunde fehlt: Muss (über Bevollmächtigte in Gambia) beantrtagt werden 

(bpsw. bei den Gesundheitszentren in Gambia, wenn ein Public Health Office 

vorhanden ist  

- Es bedarf dann von den Eltern Vor- und Nachname sowie Beruf vom Vater sowie 

Dokument aus der frühen Kindheit, bspw. so etwas wie Mutterpass sowie Vollmacht 

- Wenn man so ein Dokument nicht hat: an den Bürgermeister*in im Geburtsort in 

Gambia wenden und sich dort die Geburt vor Ort bestätigen lassen: „Alkalo“ 

(Bürgermeister*in): Bestätigung durch nahe Verwandte, Alkalo o.ä. 

- Das wird in Deutschland i.d.R. nicht als Identitätsnachweis nicht angenommen mit der 

Begründung, dass es zwar Originale Gambische Urkunden gebe, diese aber inhaltlich 

nicht geprüft werden könnten, d.h. sie könnten inhaltlich nicht korrekt sein 

- Geburtsurkunde wird als Identitätsnachweis teils nicht anerkannt 

- Proxy-Pässe werden als Identitätsnachweis anerkannt, denn sie sind in Gambia so 

vorgesehen 

- In BaWü verlangt schon bei Ausbildungsduldung Proxy-Pass 

- In BaWü leben sehr viele Menschen aus Gambia und sind damit verhältnismäßig recht 

stark vertreten, dadurch gibt es relativ viele Erfahrungen im Umgang damit 

- Rückführung? 

 - Rückführungsabkommen gibt es bisher nicht 

 - Ausreisepflichtige: Circa 5200 

 - Abschiebungen: 2020: 42 – relativ gering im Vergleich zu den Ausreisepflichtigen 

- Vorsprache vor Delegationen aus Gambia kommen relativ regelmäßig, um 

Identifizierungen von Ausreisepflichtigen vorzunehmen.  

- Ablauf der Vorsprache: ist juristisch unzulässig, das mitzuteilen; es ist möglich und 

zulässig, Leute mitzunehmen, bspw. Anwalt oder Ehrenamtler oder Vormund // Termine 

womöglich im Juni 2021 in Berlin 

 

FRAGEN: 

 

- Frage: Wenn Ausreisepflichtige einen Pass bekommen, werden sie dann sofort 

abgeschoben? Wie ist da eure Erfahrung? 

- Antwort: Die Frage ist, soll man sich wirklich um eine Passbeschaffung aus Gambia 

kümmern oder nicht? Und was bedeutet das. In der Beratungspraxis Einzelfall 

angucken. Wenn Leute die Chance auf Ausbildungsduldung haben und es nur noch am 

Pass hängt: Pass beschaffen. Wenn eine Person jedoch aktuell keine 

Aufenthaltsperspektive hat, dann bedeutet Passbeschaffung bei Ausreisepflicht eine 

Abschiebung. Ist ein schwieriges Beratungsthema, wo man im Einzelfall gucken muss, 

was die Person selber will und wie man in der Beratung die Person unterstützen kann 

- Ergänzung Maren Schulz, Flüchtlingsrat BaWü: Nicht Vorlage des Passes schützt nicht 

notwendigerweise vor Abschiebung (bspw. durch Beantragung von Laissez-Passez). 

Insgesamt ist der Eindruck, dass die Gambische Regierung Abschiebeflüge nicht so 

gerne akzeptiert. Deutschland würde viel lieber abschieben. 



 

 

 

- Frage: „Mich wundert warum nur so wenige Personen bei der gambischen Delegation 

als Gamibsche Staatsangehörige anerkannt werden, woran liegt das?“ 

- Antwort: Gambia hat vielleicht auch kein gesteigertes Interesse, Ausreisepflichtige zu 

übernehmen. Gibt es in der Runde Leute, die schon mal bei einer Botschaftsvorsprache 

dabei waren? Rückfrage an Maren zu ihren Ausführungen. 

- Antwort Maren Schulz: Bei der Ausbildungsduldung gibt es in BaWü immer den Hinweis, 

dass Geduldete aus Gambia, die das möchten, sich um eine Passbeschaffung 

bemühen. Die Identität kann als geklärt gelten, wenn irgendein Papier (Geburtsurkunde) 

in Kombination mit Delegationsbesuch vorgelegt wurde. Bestätigung der Identität durch 

Besuch kann dadurch erfolgen. Dadurch kann zwar abgeschoben werden (Laissez 

Passez), aber es ist das Beschäftigungsverbot nicht mehr gegeben. 

- Antwort: Interessant, dass Vorsprachen auch etwas positives bewirken können. 

- Anmerkung: Bei Vorsprachen geht es nicht um die Identitätsklärung, sondern darum, die 

Nationalität zu bestätigen. 

 

- Frage: Welche Erfahrungen gibt es mit aufenthaltsbeendigenden Maßnahmen, wenn 

„nichts getan“ wird, d.h. keine Identitätsklärung/Passbeschaffung? 

- Antwort: Letztlich sind bei allen Ausreisepflichtigen Personen die Behörden dazu 

angehalten, Abschiebungen vorzubereiten und die entsprechenden Dokumente zu 

beschaffen. Da gibt es keine Priorieierung, welche Personen dabei zuerst bearbeitet 

werden, egal ob „nichts tun“ oder nicht. Inaktivität führt nicht zwingend zu schnellerem 

Handeln der ABH. Gerade was die Ausbildungsduldung angeht, gibt es jetzt jedoch eine 

gesetzliche Frist, dass innerhalb von 6 Monaten ab Einreise eine Identitätsklärung 

durchgeführt werden muss. Berliner Regelung: Erst ab Rechtskräftigem Abschluss des 

Asylverfahrens 6 Monate Frist für Identiätsklärung/Passbeschaffung (bzw. so gut es 

geht). Die 6 Monatsfrist gilt wohl auch erst ab Volljährigkeit. 

 

- Kommentar: „ID Klärung bei umF auch in Bremen erst bei Volljährigkeit“ 

 

- Kommentar: „Hier die Rechtsgrundlage für die 6-Monats-Frist zur Identitätsklärung bei 

der Ausbildungsduldung:§ 60 c Ausbildungsduldung: 

(2) Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn (…) 

3.   die Identität nicht geklärt ist 

    a) 

        bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 2016 bis zur Beantragung 

der Ausbildungsduldung, oder 

    b) 

        bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Januar 2017 und vor dem 1. Januar 2020 

bis zur Beantragung der Ausbildungsduldung, spätestens jedoch bis zum 30. Juni 2020 

oder 

    c) 

        bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019 innerhalb der ersten 

sechs Monate nach der Einreise; die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer innerhalb 



 

 

der in den Buchstaben a bis c genannten Frist alle erforderlichen und ihm zumutbaren 

Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat und die Identität erst nach dieser Frist 

geklärt werden kann, ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat (…).“ 

 

 

- Kommentar: „Merke: Einem Ausländer ist es während des gesamten Asylverfahrens bis 

zu dessen unanfechtbaren Abschluss nicht zumutbar, sich einen Pass zu beschaffen bzw. 

mit der Auslandsvertretung oder anderen Stellen seines Herkunftsstaates in Kontakt zu 

treten, auch nicht, um sich sonstige Dokumente zur Identitätsklärung (z.B. 

Geburtsurkunde) zu beschaffen. In diesem Fall gilt die Frist als gewahrt, wenn der 

Ausländer nach rechtskräftigem Abschluss seines Asylverfahrens und den in 

Buchstaben a) bis c) genannten Fristen die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen 

zur Identitätsklärung ergreift und die Identität dadurch geklärt wird. Anders gesprochen: 

Hier ersetzt das Datum des rechtskräftigen Abschlusses des 

Asylverfahrens das Einreisedatum. 

Bei Minderjährigen gilt die Frist als gewahrt, wenn der Minderjährige nach Volljährigkeit 

und den in Buchstaben a) bis c) genannten Fristen die erforderlichen und zumutbaren 

Maßnahmen zur Identitätsklärung ergreift und die Identität innerhalb von 6 Monaten 

geklärt wird. (VAB 60c 2.3.)“ 

 

 

 

Nigeria  
Referent: Rex Osa (refugees4refugees, aus Nigeria zugeschaltet) 
 

Refugees4refugees: Abschiebung Düsseldorf Nigeria am Mi 26.5.21: 

Drei Frauen, 1 mit 2 Kindern, eine Frau alleine ohne 18 Jährige Tochter, sonst Männer 

 

Rex trifft sich mit Abgeschobenen, hilft bei Schulanmeldung/Schulgebühren, 

Dokumentation der Abschiebung von D nach NG, um politische Arbeit in D zu machen 

aber auch Dokumentation über Rückkehrer aus Libyen (IOM, GIZ-Reintegration 

Programme) 

Probleme:  

Lebensunterhaltskosten sind in NG massiv gestiegen 

Hunger, Armut 

Abgeschobene sind häufig ohne Unterstützung und ohne Geld, „stranden“ nach 

Abschiebung in Lagos 

 

Der Verein Refugees4Refugees unterstützt in D und vor Ort in NG: 

 

Seit 2018 vor Ort in Nigeria aktiv, seit 2016 Verknüpfung mit Aktivist:innen vor Ort 

(Westafrika) 

Verein Migration information point in Lagos – Abgeschobenen Selbstbestimmung schaffen 

und ihr Bewusstsein als Experten schulen (sowohl Abgeschobenen aus Europa als auch 

Rückkehrer:innen aus Libyen). Damit der Migrationsdiskurs in NG nicht immer nur 

zwischen NGOs und Politik sondern auch mit Betroffenen geführt wird. 



 

 

 

Neues Projekt: Center of Netwerk for critical migration consciousness (noch Baustelle) 

 

Passbeschaffung/Abschiebung: 

 

Seit 2013 ohne Pass und ohne Botschaftsvorführung keine Abschiebung nach NG 

Bei Botschaftsvorführungen wurden z.T. auch Pässe ausgestellt für Menschen , die 

garnicht aus Nigeria sind 

 

Geburtsbestätigung: eine Person, die 10 Jahre älter ist (Familienmitglied), muss bei 

Gericht die Geburt bestätigen (eidesstattlich) ,dann bekommt sie eine 

Bestätigungsurkunde, damit dann zur national population census commission- um richtige 

Geburtsurkunde mit Foto zu bekommen 

 

Einen Termin bei der Botschaft zu bekommen ist sehr schwer, es gibt auch Korruption, die 

online Termine funktionieren selten, meistens muss man doch vorbei gehen 

 

Problem:  

ABHs fordern Pass, Leute fahren zur Botschaft, dort bekommen sie ein formloses 

Schreiben, dass sie nicht die richtigen Unterlagen dabei haben, es gilt bei ABH dann als 

nicht mitgewirkt. 

 

Wieviel kostet ein Express - Pass? 125-150,- für Express-Pass, mit Korruption bis 1000,-  

 

Welche Unterlagen braucht man für den Nationalpass? Nationale Geburtsurkunde + 

Dokument von der Region, wo man her kommt über Identität/Geburt. 

 

In den Niederlanden ist es einfacher, einen Pass zu beschaffen. 

 

Manchmal wollen die Familien in NG den Angehörigen in Europa nicht bei der 

Dokumentenbeschaffung in NG helfen, weil sie denken, sie schicken kein Geld und 

glauben nicht, dass es hier Beschäftigungsverbote usw. gibt.  

 

Frage: Erfahrung, dass nach Überweisung auf privates Konto gefragt wird über googlemail 

Adresse für einen Termin?  

Antwort: Scheint eher nicht zu klappen, eventuell Abzocke 

 

Botschaftsvorführung:  

 

Zuordnung Nigerianische Nationalität zum Teil nach Aussprache, nach physischem 

Auftreten, Kopfaussehen usw.  

 

Refugees4refugees hat in den letzten 3 Jahren das Netzwerk Migration information point 
aufgebaut, um lokale Netzwerke in NG aufzubauen, in Lagos – aber auch Abuja und Benin 

City (dort Zentrum). Die Netzwerke fungieren als aktive Unterstützung und Forschung, 

aber auch als Empowerment für Aktivist:innen. 


